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Das Büro legt dem Parlament einen Antrag zur Ergänzung der Geschäftsordnung des 
Kirchgemeindeparlaments vor, die es ermöglicht, einzelne Traktanden oder ganze Sitzun-
gen der Aussprache über allgemeine oder spezielle Themen, die das Leben der Kirchge-
meinde Zürich beeinflussen, zu widmen.  
 

Begründung 
 

Das Kirchgemeindeparlament soll sich in seinen Entscheiden an Überlegungen zur Ent-
wicklung der Kirche und der Gesellschaft orientieren, die über die konkreten Verhand-
lungsgegenstände hinausgehen und eine freie Form der Aussprache verlangen. Dies ist in 
der gültigen Geschäftsordnung nicht vorgesehen.  
Die kantonale Kirchensynode hat diese Möglichkeit in ihrer Geschäftsordnung vorgesehen 
und macht damit gute Erfahrungen. Die Ergänzung unserer Geschäftsordnung kann sich 
an dieser Vorlage orientieren. Unten ist ein Vorschlag skizziert, der das Anliegen etwas 
weniger detailliert regelt. Die Aussprache-Sitzungen sollen hingegen ausdrücklich auch in 
einem grösseren Rahmen stattfinden können, indem beispielsweise Mitarbeitende und Mit-
glieder der Kirchgemeinde und andere am Thema Interessierte mit beraten können. 
 
Es erscheint uns wichtig, dass noch in der laufenden Amtsperiode eine Aussprache-Sit-
zung stattfinden kann.  
Zwei Themen, über die eine Aussprache wünschbar bis dringlich erscheint, sind 

• die Strukturen der Kirchenkreise, entsprechend den hängigen Vorstössen, 
• eine Gesamtschau der vorhandenen und wünschbaren Initiativen für neue Formen der 

kirchlichen Arbeit mit gesamtstädtischer Bedeutung, einschliesslich die 
Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Vereinen. 
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Wir hoffen deshalb, dass die Ergänzung der Geschäftsordnung in der folgenden Sitzung – 
im Oktober – beschlossen werden kann. 
 

Vorschlag 
 

Die Geschäftsordnung wird wie folgt ergänzt: 
 
Art. 6 Einberufung 

Abs 2bis (neu) 
Das Parlament kann auch, in der Regel einmal je Amtsdauer, zur Aussprache über grund-
legende Fragen einberufen werden. Bei solchen Sitzungen kann das Präsidium andere mit 
dem Thema befasste Personen zur Teilnahme einladen. 
 
Art. 6bis  Verhandlungsgegenstände (neu) 
Abs 1  
Das Parlament nimmt die in … beschriebenen Geschäfte wahr.  
Abs 2 

Es kann aufgrund eines Beschlussantrags auch einzelne Traktanden oder eine ganze Sit-
zung der Behandlung von allgemeinen oder besonderen Fragen, die das Leben der Kirch-
gemeinde berühren, widmen und dabei von den in Art. 24-33 festgelegten Verhandlungs-
abläufen abweichen. In diesen Traktanden und Sitzungen sind Beschlüsse nur zum Ablauf 
der Verhandlungen zulässig. Andere Abstimmungen haben nur konsultativen Charakter. 
Abs 3 

Eine Sitzung gemäss Abs. 2 findet in der Regel einmal pro Amtsdauer statt. 
 
Art. 67 Beschlussantrag 

Abs. 6 (neu) 
Über einen Beschlussantrag zur Durchführung eines Aussprache-Traktandums oder einer 
Aussprache-Sitzung gemäss Art. 6bis, Abs. 2 wird in Abweichung von Abs. 3 bis 5 sofort 
beschlossen. Ein Aussprache-Traktandum kann in der gleichen Sitzung durchgeführt wer-
den, sofern dies vom Parlament so beschlossen wird. 
 


